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Firma

Straße

Ort

Sachbearbeiter

Telefon Telefax

Halle Stand-Nr.

Freigelände

Elektro Raab
Höhenreutweg 2

94036 Passau

Bitte bis 1. Februar 2010 ausfüllen und an unten angegebene Adresse senden!

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG: Telefon: 08 51/98 62 045, Telefax: 08 51/98 62 046, Mobil: 01 70/ 355 1000, 
Email: elektro-raab@t-online.de

ELEKTROVERSORGUNG Unter Anerkennung der Geschäftsbedingungen auf der Rückseite bestellen wir:

Passauer Frühling, DreiLänderMesse
13. März  - 21. März 2010

RECHNUNGSANSCHRIFT:

DDiiee IInnssttaallllaattiioonn ddeerr eelleekkttrriisscchheenn VVeerrssoorrgguunnggsslleeiittuunnggeenn wweerrddeenn ddiirreekktt zzwwiisscchheenn AAuusssstteelllleerr uunndd ddeerr oobbeenn 
ggeennaannnntteerr EElleekkttrrooffiirrmmaa aabbggeewwiicckkeelltt..

Lichtanschluss 230 V
Vorraussichtlicher Anschlusswert____________kW Mietzähler ja    eigener     pauschal
Geräteart________________________________
________________________________________ Die Stromlieferung ab 5 kW erfolgt ausschließ-

lich über Zähler.
Anschlüsse über 3 kW werden als Kraftanschluss ausgeführt.

Kraftanschluss 400 V CEE Steckdose
Vorraussichtlicher Anschlusswert____________kW 16 A         32 A         63 A
Maschinenart_____________________________
________________________________________ Mietzähler   ja         nein         eigener

Mietzähler befinden sich in bauseitigen Zählerschränken, Ablesung jederzeit möglich.

Die Installationsfirma ist berechtigt bei nicht termingerechter Abgabe des Formulars zusätzlich 15,-  € in Rechnung zu stel-
len (erhöhter Planungs- und Arbeitsaufwand). Die Abrechnung erfolgt während der Veranstaltung.

________________________________________ ____________________________________________________________
Ort und Datum Stempel und Rechtsverbindliche Unterschrift

Geschäftsbedingungen auf der Rückseite anerkannt.

1..          Mindestanschlusswert 1 kW
Anschlusswert

SSttrroommaannsscchhlluussss:: Wechselstrom 230 V, einschließlich 
Steckdose (einschließlich Stördienst)
bis 1,0 kW 105,00 €
bis 2,0 kW 115,00 €
bis 3,0 kW 125,00 €

Steckdose zusätzlich 26,00 €

KKrraaffttaannsscchhlluussss:: Drehstrom bis 400 V
mit CEE Steckdose bis 5,0 kW 155,00 €

1.1 Strompreis inkl. Anschlußkosten EVU (Energie-Versorgungs-Unternehmen)
Bei Zählerinstallation per kWh 0,31 €
Bei pauschaler Berechnung für die Dauer der Veranstaltung 
(inkl. Auf- und Abbaustrom) je 1 kW 25,00 €

je weiteres kW 14,00 €
CEE-Verteiler 14,00 €
Unterverteilung bis 32 A 30,50 €

Erco-System Strahler 120 W einschließlich 
Leuchtmittel, liefern, montieren 
und demontieren 25,00 €

Leuchtstofflampe einschließlich Leucht- 
mittel, liefern, montieren 
und demontieren 25,00 €



SKIZZE FÜR ELEKTROVERSORGUNG

Wenn bei Bestellung des Stromanschlusses keine Angaben zur Position (Skizze) gemacht wurden, werden nachträglich
in Auftrag gegebene Änderungen auf Stundenbasis abgerechnet.

2.1 Wechselstromzähler bis 16 A 19,00 €
2.2 Drehstrom-Vierleiterzähler bis 30 A 28,00 €
2.3 Drehstrom-Vierleiterzähler bis 60 A 41,00 €
2.4 Alle weiteren Arbeiten werden nach Zeit und
Materialaufwand berechnet. Regiestunde 33,00 €
2.5 Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer

3. Die genannten Preise dürfen von der Lieferfirma nicht über-
schritten werden.

4. Die Rechnung gilt als Auftragbestätigung. Sie ist innerhalb von
8 Tagen nach Erhalt rein netto zahlbar.

5. Bei pauschaler Stromberechnung wird durch einen Beauf-
tragten der Elektrofirma der Stromverbrauch geprüft.

6. Die Stromkosten werden bei Pauschalberechnung mit der An-
schluss- und Installationsberechnung berechnet.

7. Bei Bestellung eines Stromanschlusses ab 5 kW Anschlus-
swert wird generell ein Zähler gesetzt.

8. Für die Bestellung eines Stromanschlusses ist dieser Vordruck
zu benutzen. Die Bestellung und Standinstallationsskizze sind
spätestens zum angegebenen Termin bei der Elektrofirma einzu-
reichen. Siehe auch umseitige Anmerkung “ Zuschläge”
9. Die Rechnung ist unverzüglich zu prüfen. Reklamationen über
Umfang der berechneten Lieferungen und Leistungen sind mög-
lichst vor dem Abbau des Standes geltend zu machen, damit die
Gewähr einer ordnungsgemäßen Prüfung gegeben ist.

10. Tritt ein Aussteller zurück, so wird er voll mit den angefalle-
nen Kosten belastet, sofern er nicht den Vertragselektriker min-
destens 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich verstän-
digt hat.

11. Anschluss nicht gemeldeter Geräte, insbesondere von Koch-
platten und Heizöfen, berechtigen zur sofortigen Sperre des An-
schlusses, um allen Ausstellern eine gleichmäßige Stromliefe-
rung zu sichern. Für elektrische Anlagen, die wegen ihres hohen
Anschlusswertes nicht aus dem Grundnetz versorgt werden
können, sind Sonderanschlüsse notwendig.

12. Anlagen und Geräte müssen den Vorschriften der VDE und
des örtlichen EVU entsprechen. Anschlusswerte über 3 kW wer-
den aus belastungstechnischen Gründen ausschließlich als

Vierleiteranschluss ausgeführt. Als Schutzart wird die Fehler-
strom-Schutzschaltung angewandt. Einige Verteilungen müssen
deshalb mit getrennten Null-Schutzleiterschienen versehen
sein. Die Lieferfirma übernimmt keine Haftung für Schäden, die
durch mangelhafte Stromleitungen und Geräte, an denen sie kein
Eigentumsrecht besitzt, hervorgerufen werden.

13. Der Aussteller ist verpflichtet, täglich vor dem Verlassen sei-
nes Standes seinen Strom abzuschalten (Schadenshaftung bei
Unterlassung). Müssen Geräte über Nacht in Betrieb bleiben
(Kühlgeräte etc.), so ist vom Aussteller Sorge zu tragen, dass kei-
nereli Schaden entstehen kann.

14. Das Benutzen von Tauchsiedern ist aus Sicherheitsgründen
verboten.

15. Zuleitungen, Schalttafeln, Zähler etc., die von der Lieferfirma
mietweise gestellt sind, bleiben deren Eigentum. Der Aussteller
hat dafür zu sorgen, dass das verwendete Material am Schluss
der Veranstaltung wieder vollzählig und unversehrt zur Demon-
tage durch die Elektrofirma vorhanden bzw. in Empfang genom-
men werden kann. Fehlende Teile werden den Ausstellern zu Ta-
gespreisen berechnet.

16. Anschlüsse von der bestehenden Ringleitung bis zum Stand
dürfen nur von der Vertragsfirma vorgenommen werden.

17. Das Eigenmächtige Anschließen von Leitungen und Geräten
an vorhandene Leitungen eines anderen Standes ist nicht ge-
stattet und berechtigt die Lieferfirma zur sofortigen Abtrennung
des Anschlusses.

18. Für die Folgen des Stromausfalls, Spannungsschwankungen
und Beschädigungen der Anlage wird keine Haftung übernom-
men. Während der Veranstaltung stehen Monteure für den
Störungsdienst zur Verfügung.

19. Die Bestellung erfolgt unter Anerkennung vorstehender Lie-
ferungs- und Zahlungsbedingungen.

20. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Passau.

21. Rechnungsumschreibungen sind kostenpflichtig.

Streichungen und Änderungen sind unzulässig!


